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1. GRÜNDE FÜR EINE STEUERAUSNAHME

Die Mehrwertsteuer (MWST) bezweckt die Besteuerung des 
nicht unternehmerischen Endverbrauchs im Inland [1]. Be-
steuerungsobjekt der MWST sind die im Inland durch steuer-
pflichtige Personen gegen Entgelt erbrachten Leistungen [2]. 
Auch die im Bankenbereich erbrachten Dienstleistungen 
fallen daher grundsätzlich in den Anwendungsbereich der 
MWST. Jedoch ist der wesentliche Teil der im Bankenbe-
reich erbrachten Leistungen von Gesetzes wegen ausdrück-
lich von der Steuer ausgenommen und zwar ohne Anrecht auf 
Vorsteuerabzug [3].

Der Hauptgrund dieses gesetzgeberischen Entscheids ist 
in der Schwierigkeit der korrekten Erfassung einer Bemes-
sungsgrundlage der zu versteuernden Finanzdienstleistun-
gen zu suchen [4]. Tatsächlich bestehen Bankgeschäfte nicht 
nur aus Kommissionsgeschäften, sondern vor allem aus sog. 
Margengeschäften, bei welchen das Entgelt in Form einer 
Marge (z. B. Zins) erhoben wird. Bei solchen Margengeschäf-
ten ist die Wertschöpfung in der Marge und nicht im verein-
barten bzw. vereinnahmten Umsatz zu sehen. Somit müsste 
eigentlich nur die Marge der MWST unterstellt werden. Da 
jedoch die Ermittlung der Marge unter Umständen sehr 
kompliziert sein kann, hat man bis jetzt auf eine Besteue-
rung solcher Geschäfte verzichtet. Um zu verhindern, dass 
der Finanzsektor vollumfänglich unbesteuert bleibt, wurde 
dieser Verzicht als Steuerausnahme ohne Vorsteuerabzugs-
recht ausgestaltet [5].

Im Bericht des Beauftragten Peter Spori in Sachen MWST 
vom 12. Mai 2006 wurde die Möglichkeit der Aufhebung der 
Steuerausnahme für Finanzdienstleistungen analysiert. Der 
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Beauftragte ist zum Schluss gekommen, dass die Steuer-
ausnahme aus den folgenden vier Gründen beizubehalten 
sei [6]:

 Das Kreditgeschäft sowie die Leistungen im Zahlungsver-
kehr führen zu keinem privatem Konsum und sind somit 
ausserhalb des Anwendungsbereichs der MWST als Kon-
sumsteuer;  die existierenden Modelle zur Besteuerung 
von Finanzdienstleistungen sind nicht ausgereift und wer-
den nirgends angewendet;  nebst der Taxe Occulte würde 
die Aufhebung der Steuerausnahme auch die Einnahmen aus 
der Umsatzabgabe zumindest teilweise in Frage stellen;  in 
Anbetracht des Aufkommens aus der Taxe Occulte und des 
Anteils an ausländischen Kunden, würde die Unterstellung 
der Bankdienstleistungen unter die MWST kaum Mehrein-
nahmen generieren.

2. AUSWIRKUNGEN DER STEUERAUSNAHME

2.1 Steuerliche Konsequenzen. Davon abhängend, ob die 
von der Steuer ausgenommene Finanzleistung an einen 
Endkonsumenten oder auf einer früheren Stufe der Wert-
schöpfungskette erbracht wird, ergibt sich entweder eine 
Unter- oder eine Überbesteuerung [7].

Im Falle der Leistungserbringung an einen Endkonsu-
menten bleibt die letzte Stufe der Wertschöpfungskette un-
besteuert (Unterbesteuerung). Wird die Finanzleistung hin-
gegen nicht an den Endkonsumenten, sondern an einen 
Steuerpflichtigen für dessen unternehmerischen Bereich er-
bracht, verursacht die Steuerausnahme einen Kaskadenef-
fekt, indem die nicht abzugsfähige Vorsteuer als Schatten-
steuer im Preis verdeckt überwälzt wird. Diese Taxe Occulte 
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lastet auf den nachgelagerten Stufen der Wertschöpfungs-
kette als Kostenfaktor und fliesst in die Steuerbemessungs-
grundlage ein (Überbesteuerung).

2.2 Volkswirtschaftliche Auswirkungen. Die sich aus der 
Steuerausnahme ergebende Schattensteuer kann Verzerrun-
gen auch auf volkswirtschaftlicher Ebene verursachen. Ins-
besondere im Bankenbereich kann die Unabziehbarkeit der 
Vorsteuern die sogenannte vertikale Integration [8] verstär-
ken, bei welcher die steuerbelasteten Aufwendungen auf dem 
Bezug von Leistungen von Dritten durch Lohnaufwand in-
nerhalb des Unternehmens ersetzt werden [9].

3. DENKBARE MASSNAHMEN

Auch im Rahmen des Teils B der MWST-Revision soll aller 
Voraussicht nach an der Steuerausnahme im Versicherungs-
bereich als auch im Bereich der Finanzumsätze festgehalten 
werden. In einer Zusatzbotschaft, die der Bundesrat auf-
grund der Entwicklungen seit der Verabschiedung der Bot-
schaft zur MWST-Reform unterbreiten möchte, soll zudem 
ein weniger weit gehender Verzicht auf Ausnahmen geprüft 
werden [10].

Die MWST soll den privaten Endkonsum besteuern. Die 
aufgrund der Ausnahmen von der Besteuerung entstehende 
Taxe Occulte hingegen führt zu einer systemwidrigen Be-
lastung der Unternehmen, sofern diese die Taxe Occulte 
nicht verdeckt auf die privaten Endkonsumenten überwälzen 
können. Um dem Ziel möglichst nahe zu kommen, lediglich 
den Endkonsum zu besteuern, ist es grundsätzlich erstre-
benswert, alle möglichen Massnahmen zu treffen, mit wel-
chen die Schattensteuer vermieden oder zumindest redu-
ziert werden kann. Als Diskussionsbeitrag werden nachste-
hend einige mögliche Ansätze dargestellt, die sich aus einem 
Vergleich mit den in der EU diskutierten bzw. bereits imple-
mentierten Lösungen ergeben.

3.1 Ansätze im Zusammenhang mit der Berechnung
der abzugsfähigen Vorsteuerquote
3.1.1 Steuerbefreiung der Dienstleistungen im Ausland. Gemäss 
Art. 60 der Mehrwertsteuerverordnung (MWSTV) [11] wird 
der Vorsteuerabzug auch für von der Steuer ausgenommene 
Leistungen gewährt, sofern diese im Ausland erbracht wer-
den und für deren Versteuerung die Option möglich wäre. 
Von der Steuer ausgenommene Finanzdienstleistungen sind 
von der Optionsmöglichkeit ausgeschlossen und führen 
somit nach schweizerischem MWST-Recht unabhängig 
davon, ob sie an einen im Inland oder im Ausland ansässigen 
Kunden erbracht werden, zu einer Vorsteuerkorrektur. Da 
die Vorleistungen nicht (vollständig) entsteuert werden 
können, werden Leistungen ausserhalb des schweizerischen 
territorialen Hoheitsgebiets mit einer nicht abzugsfähigen 
Steuer belastet, was als Verletzung des Steuerneutralitäts-
prinzips auf Stufe Unternehmung sowie des Bestimmungs-
landsprinzips interpretiert werden könnte.

In der EU ist dieses Problem durch Art. 169 Bst. c Richtlinie 
2006/112/EG (Mehrwertsteuersystemrichtlinie) gelöst, nach 
welchem der Vorsteuerabzug auch für ausgenommene Fi-
nanzdienstleistungen gewährt wird, die an Empfänger aus-

serhalb der Gemeinschaft erbracht werden. Dies betrifft 
auch Leistungen, die Banken in der EU an in der Schweiz an-
sässige Kunden erbringen.

Das Thema wurde in der Vergangenheit auch in der Schweiz 
diskutiert. Der Bundesrat hat – auf Anregung der Swiss-
Banking – im Bericht «10 Jahre Mehrwertsteuer» diesbe-
züglich Stellung genommen. Der Vorschlag, eine ähnliche 
Regelung wie die in der EU zu adoptieren, wurde jedoch in 
Anbetracht der sich daraus ergebenden Steuerausfälle abge-
wiesen [12].

Seit dieser Stellungnahme des Bundesrates sind bereits 
fünf Jahre vergangen, die reich waren an für den Banken-
sektor ungünstigen Ereignissen, wie z. B. die Wirtschafts- 
und Finanzkrise oder die nachhaltigen Angriffe auf das 
schweizerische Bankensystem. Der Kontext hat sich dadurch 
dermassen geändert, dass abgesehen von den Steuerausfäl-
len auch die Vorteile für diesen für die Schweizer Volkswirt-
schaft so wichtigen Sektor mit in Erwägung gezogen werden 
sollten. In Anbetracht dieser Entwicklungen und zum Er-
halt der Standortattraktivität des Finanzplatzes Schweiz 
sollte die Steuerbefreiung zumindest bei Dienstleistungen 
an im Ausland ansässige Unternehmen nochmals diskutiert 
werden.

3.1.2 Gewährleistung der Neutralität der Nichtentgelte. Annähernd 
sämtliche in der Schweiz mehrwertsteuerpflichtigen Ban-
ken berechnen die abzugsfähige Vorsteuerquote anhand der 
Vorsteuerpauschale für Banken [13]. Aufgrund des Inkraft-
tretens des neuen Mehrwertsteuergesetzes (MWSTG) [14] am 
1. Januar 2010 hat die Eidg. Steuerverwaltung (ESTV) am 31. De-
zember 2009 ihre publizierte Verwaltungspraxis ausser 
Kraft gesetzt. Auch unter dem neuen Gesetz soll es jedoch 
eine Pauschalmethode für Banken geben [15]. Ob die ESTV 
die Vorsteuerpauschale für Banken in ihrer bisherigen Form 
fortführen möchte oder ob sie bestrebt ist, Anpassungen 
aufgrund von Änderungen im neuen MWSTG vorzunehmen, 
bleibt abzuwarten.

Ausgangsbasis für die Ermittlung der Vorsteuerpauschalen 
unter dem bis zum 31. Dezember 2009 gültigen MWSTG ist 
die nach Art. 25 a der Bankenverordnung (BankV) [16] geglie-
derte Erfolgsrechnung. Die handelsrechtliche Erfolgsrech-
nung ist somit mit wenigen, in der publizierten Verwaltungs-
praxis abschliessend aufgezählten Ausnahmen (einzelne 
von der ESTV vorgeschriebene Modifikationen), für die Be-
rechnung der bankenspezifischen Vorsteuerpauschale mass-
geblich [17]. Diese Massgeblichkeit der Erfolgsrechnung 
führt dazu, dass auch die sogenannten Nichtentgelte, wie 
z. B. Dividendenerträge, in die Berechnung der Vorsteuer-
pauschalen einfliessen und sie (negativ) beeinflussen. Auch 
Devisengeschäfte sind in diesem Sinne problematisch: Ge-
mäss Verwaltungspraxis ist der für die MWST relevante 
Umsatz in den allenfalls separat erhobenen Kommissionen 
bzw. Bankgebühren und nicht in dem Spread zwischen An-
kaufs- und Verkaufskurs zu suchen, der aber als Gewinn in 
der Erfolgsrechnung erscheint [18].

Mit dem Inkrafttreten des neuen MWSTG hat auch die 
Schweiz die Theorie des Verwendungskonnexes eingeführt, 
nach welcher die Vorsteuerabzugsberechtigung ausschliess-
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lich von der Art der unternehmerischen Tätigkeit (steuerbar 
oder von der Steuer ausgenommen) abhängt. Die Natur der 
im Rahmen der Ausführung der unternehmerischen Tätig-
keit verwendeten Mittel ist hingegen nicht relevant [19]. Ge-
mäss Art. 33 MWSTG führen daher Nichtentgelte im Rah-
men der unternehmerischen Nutzung – unter Vorbehalt 
der Subventionen und anderer Beiträge der öffentlichen 
Hand – zu keiner Vorsteuerkorrektur.

Die Theorie des Verwendungskonnexes ist auch in der EU 
vorherrschend, was sich in der Rechtsprechung des Europäi-
schen Gerichtshofs (EuGH) widerspiegelt. Der EuGH hat mehr-
mals klargestellt, dass Erträge ausserhalb des Anwendungs-
bereiches der MWST (Nichtentgelte) bei der Berechnung der 
abzugsberechtigten Vorsteuerquote unberücksichtigt blei-
ben müssen, da ansonsten die Steuerneutralität nicht mehr 
gewährleistet sei [20].

Angesichts des vorher Gesagten ist unseres Erachtens zu 
prüfen, ob und wie weit die von der Praxis der ESTV ent-
wickelte Vorsteuerpauschale für Banken an die neue, ab dem 
1. Januar 2010 geltende Rechtslage und deren erweiterte 
Steuerneutralität im Zusammenhang mit Nichtentgelten 
anzupassen ist. Nichtentgelte sollten auch die Vorsteuer-
pauschale für Banken zukünftig nicht negativ beeinflussen. 
Eine weitere Ausnahme vom Prinzip der Massgeblichkeit 
der handelsrechtlichen Erfolgsrechnung erscheint uns dies-
bezüglich als angebracht. Eine solche Bereinigung würde 
auch dazu beitragen, die auf von der Steuer ausgenomme-
nen Finanzdienstleistungen lastende Schattensteuer zu 
mindern.

3.2 Lösungen auf Stufe Vorumsätze
3.2.1 Einführung des Single-Entity-Grundsatzes zwischen Haupt-
sitz und Betriebstätte. Nach schweizerischem MWST-Recht 
werden der Hauptsitz und die Betriebsstätten bzw. Zweig-
niederlassungen eines Unternehmens als separate Steuer-
subjekte behandelt, soweit sie sich in unterschiedlichen Län-
dern befinden [21]. Werden somit Leistungen zwischen dem 
schweizerischen Hauptsitz einer Bank und seinen ausländi-
schen Zweigniederlassungen ausgetauscht, unterliegen die 
vom schweizerischen Hauptsitz bezogenen Leistungen in der 
Regel der Bezugssteuer, sofern sie nicht von der MWST aus-
genommen sind.

Die Theorie der Behandlung von Hauptsitz und Betriebs-
stätte bzw. Zweigniederlassung als separate Steuersubjekte 
steht in Widerspruch sowohl zum schweizerischen Zivilrecht, 
das sie als Teil einer einzigen juristischen Person definiert, 
als auch zur Entwicklung in der EU. Dort wurden durch den 
EuGH das bereits in der Vergangenheit durch die überwie-
gende Anzahl der Mitgliedstaaten angewendete sog. Single- 
Entity-Prinzip gerichtlich bestätigt [22]. Nach diesem Grund-
satzentscheid sind allfällige Leistungsbeziehungen, inlän-
disch wie auch grenzüberschreitend, zwischen Hauptsitz 
und Betriebsstätte bzw. Zweigniederlassung ausserhalb des 
Anwendungsbereiches der MWST, da sie innerhalb ein und 
derselben juristischen Person stattfinden.

Obschon die Einführung des Single-Entity-Prinzips in der 
Schweiz im Rahmen der MWST-Reform im Bericht des Be-
auftragten Peter Spori in Sachen MWST als wünschenswert 

bezeichnet wurde [23], ist im neuen MWSTG – in Kraft seit 
1. Januar 2010 – das alte Konzept beibehalten worden. Die sich 
daraus ergebende Konsequenzen für Branchen mit be-
schränktem Vorsteuerabzugsrecht können erheblich sein:

Sofern die ausländische Betriebsstätte bzw. Zweignieder-
lassung die Vorsteuer auf Vorleistungen Dritter mangels ei-
gener steuerbarer Nutzung nicht (oder nur anteilig) in Ab-
zug bringen kann, kann dies – wirtschaftlich betrachtet – 
sogar zu einer Kumulierung der Steuerbelastung führen, 
sofern die vom schweizerischen Hauptsitz bezogenen Dienst-
leistungen zudem mit der schweizerischen Schattensteuer 
belastet sind.

Die Einführung des Single-Entity-Prinzips würde eine 
Angleichung an das Zivilrecht bedeuten und zudem zu einer 
Verminderung der Schattensteuer führen. An dieser Stelle 
soll jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass die unterschied-
liche Behandlung von Leistungen zwischen Hauptsitz und 
Betriebsstätte bzw. Zweigniederlassung in der Schweiz sowie 
in der EU auch vorteilhaft für Schweizer Steuerpflichtige 
sein kann, da im Outbound-Fall das Dual-Entity-Prinzip zu 
einem «Dienstleistungsexport» mit entsprechendem Recht 
auf Vorsteuerabzug führt.

3.2.2 Auflockerung des Begriffs der Vermittlung. Gemäss schwei-
zerischem MWST-Recht ist – neben den wesentlichen Fi-
nanzumsätzen als solche – auch deren Vermittlung von der 
Steuer ausgenommen.

Das MWSTG enthält keine Definition des Begriffes der Ver-
mittlung, welcher von der ESTV – in Anlehnung an den im 
alten MWSTG vom 2. September 1999 enthaltenen Stellver-
tretungsbegriff – bisher als rechtsverbindliches Handeln im 
Namen und auf Rechnung des Auftragsgebers interpretiert 
wird.

Ob diese Auslegung dem Willen des Gesetzgebers ent-
spricht, ist jedoch strittig. Tatsächlich könnte man sich fra-
gen, wieso der Gesetzgeber einerseits das Wort Vertretung 
und andererseits das Wort Vermittlung verwendet hat, wenn 
damit das Gleiche gemeint sein soll.

Es ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass im Zeit-
punkt der Verfassung des vorliegenden Beitrags noch un-
klar ist, wie die ESTV ihre Praxis an die neue gesetzliche 
Grundlage anpassen wird [24].

Sowohl die Vertretung als auch die Vermittlung stellen im 
Obligationenrecht (OR) geregelte Rechtsinstitute dar. Gemäss 
dem OR verpflichtet sich der Vermittlungsmakler bzw. -agent 
bloss, den Abschluss eines Vertrages zu vermitteln und nicht 
den Auftraggeber direkt so zu vertreten, dass der Vertrag im 
Namen und für Rechnung des Vertretenen abgeschlossen 
wird.

Auch die Mehrwertsteuersystemrichtlinie nimmt die Ver-
mittlung von steuerausgenommenen Finanzdienstleistun-
gen von der Steuer aus. Der Begriff der Vermittlung wird in 
der Richtlinie selber nicht definiert und wurde vom EuGH 
so ausgelegt, dass darunter Tätigkeiten fallen, die von einem 
Vermittler ausgeübt werden, der nicht Vertragspartei ist. Die 
Vermittlungstätigkeit kann unter anderem darin bestehen, 
der Vertragspartei die Gelegenheit zum Abschluss eines Ver-
trages nachzuweisen, mit der anderen Partei Kontakt auf-
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zunehmen, oder im Namen und für Rechnung des Kunden 
über die Einzelheiten der gegenseitigen Leistungen zu ver-
handeln. Gegenstand der Vermittlungstätigkeit ist, das Er-
forderliche zu tun, damit zwei Parteien einen Vertrag schlies-
sen, ohne dass der Vermittler ein Eigeninteresse am Inhalt 
des Vertrages hat [25].

Die vom EuGH entwickelte Definition der Vermittlung von 
Finanzumsätzen ähnelt dem im schweizerischen OR enthal-
tenen Vermittlungsbegriff, der somit grundsätzlich auch im 
Bereich der MWST anwendbar sein könnte.

Der von der ESTV entwickelte Begriff der «Vermittlung im 
Sinne der MWST» entspricht jedoch nicht dem OR und stellt 
die Vermittlung mit der Vertretung gleich [26].

Praktisch führt dies dazu, dass der Anwendungsbereich 
der Steuerausnahmen im Bereich der Vermittlung von Fi-
nanzdienstleistungen gemäss Art. 21 Abs. 2 Ziff. 19 MWSTG 
extrem eingeschränkt wird. Zwar sind nach konstanter 
bundesgerichtlicher Rechtsprechung die Steuerausnahmen 
systemwidrig und als solche restriktiv auszulegen, dabei 
sollte jedoch nicht unberücksichtigt bleiben, dass sich die 
aus der Interpretation der ESTV ergebende Schattensteuer 
ebenfalls systemwidrig ist. Diese sollte wo immer möglich 
vermieden werden.

Wenn man beispielsweise bedenkt, dass infolge der darge-
stellten Verwaltungspraxis sämtliche Dienstleistungen im 
Bereich der Zuführung von Kunden (sogenannte Finder) als 
steuerbare Werbe- bzw. Bekanntmachungsleistungen gelten, 
wird deutlich, dass eine OR-konforme Auslegung des Ver-
mittlungsbegriffs wenigstens bei derartigen Leistungsbe-
zügen aus dem Ausland dazu beitragen würde, die Taxe Oc-
culte zu reduzieren. Im Fall der Leistungserbringung ins 
Ausland hingegen würde sich die Tax Occulte erhöhen.

3.2.3 Ausweitung der Steuerausnahme auf Vorleistungen. Gemäss 
der bis zum 30. September 2009 gültigen Verwaltungspraxis 
galten ausgelagerte Leistungen als von der Steuer ausgenom-
men und nicht als steuerbare Vorleistungen, wenn eine be-
stimmte steuerausgenommene Leistung vollständig aus-
gelagert und von der Bank ihrem Kunden lediglich weiter-
fakturiert wurde. Die Erhebung einer Gewinnmarge war 
zumindest erlaubt [27].

Mit Wirkung ab 1. Oktober 2009 hat die ESTV eine Pra-
xispräzisierung veröffentlicht, nach welcher ausgelagerte 
Leistungen als von der Steuer ausgenommene Umsätze und 
nicht als steuerbare Vorleistungen gelten, wenn sie ein eigen-
ständiges Ganzes darstellen, das die spezifischen und we-
sentlichen Eigenschaften einer von der Steuer ausgenomme-
nen Finanzleistung erfüllt [28]. Eine vollständige Auslagerung 
wird nicht mehr ausdrücklich verlangt. Jedoch gibt die 
ESTV keine weiteren Erläuterungen für die Umsetzung der 
präzisierten Praxis.

Die neue Formulierung scheint offensichtlich vom EuGH 
inspiriert zu sein [29]. Wie die vom EuGH entwickelten Vor-
aussetzungen für die Auslagerung von der Steuer ausge-
nommener Leistungen in der Praxis umzusetzen sind, ist 
jedoch auch in der EU nicht zweifelsfrei geklärt. Der Rat der 
Europäischen Union hat am 9. September 2009 einen Ver-
merk verfasst [30], in welchem anhand von Beispielen ver-

sucht wird, diese Voraussetzungen praxisnah und bran-
chenspezifisch zu präzisieren.

In den letzten Jahren verstärkte sich die Tendenz, unter 
anderem die Wettbewerbsfähigkeit mit Kostensenkungs-
massnahmen wie der Auslagerung von Leistungen zu stei-
gern. In Anbetracht dieser Entwicklung und zur Reduktion 
der Schattensteuer ist es von grosser Bedeutung, dass sich 
in der Praxis eine gesetzeskonforme Auslegung der Anfor-
derungen entwickelt, welche die Auslagerung von ausge-
nommenen Finanzdienstleistungen ermöglicht und nicht 
behindert.

3.2.4 Einführung Kosten teilender Zusammenschlüsse (Cost Sharing 
Groups). Neben dem Outsourcing wird oft auch das Poolen von 
Tätigkeiten vermehrt als Kostensenkungsmethode verwen-
det. In einem solchen Fall kann der Leistungsaustausch zwi-
schen dem Pool und den beteiligten Subjekten ebenfalls zu 
einer unerwünschten Schattensteuer führen, sobald die 
Pool-Mitglieder kein volles Vorsteuerabzugsrecht geniessen.

In ihrer aktuellen Fassung enthält die Mehrwertsteuer-
systemrichtlinie im Kapitel über die Steuerausnahmen für 
dem Gemeinwohl dienende Tätigkeiten diesbezüglich eine 
Bestimmung [31]. Unter dem Vorbehalt von Wettbewerbsver-
zerrungen werden Dienstleistungen von selbständigen Zu-
sammenschlüssen von Personen an ihre Mitglieder von der 
Steuer ausgenommen, sofern diese Mitglieder eine ausge-
nommene bzw. nicht steuerpflichtige Tätigkeit ausüben und 
der Zusammenschluss lediglich die genaue Erstattung der 
entstandenen Kosten verlangt. Hauptadressaten dieser Vor-
schrift sind beispielsweise der Gesundheits- oder auch Bil-
dungsbereich, wobei auch der Finanzbereich von der Mög-
lichkeit zur Bildung eines solchen Zusammenschlusses Ge-
brauch machen kann.

Obschon es sich hierbei um eine obligatorische Vorschrift 
handelt, haben nicht sämtliche Mitgliedstaaten diese Be-
stimmung in nationales Recht umgesetzt. Dies ist vermutlich 
auf die durch den Vorbehalt der Wettbewerbsverzerrungen 
verursachten Auslegungsschwierigkeiten zurückzuführen.

Im Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung 
der Richtlinie 2006/112/EG [32] hat die EU-Kommission die 
Einführung eines neuen Artikels zur Regelung der Dienst-
leistungen von Zusammenschlüssen von Steuerpflichtigen 
an ihre Mitglieder vorgesehen. Insbesondere wird in diesem 
Vorschlag der allgemeine Vorbehalt der Wettbewerbsverzer-
rungen gestrichen sowie die Möglichkeit eingeführt, di-
rektsteuerlich bedingte Verrechnungspreisberichtigungen 
zu berücksichtigen.

Im Hinblick auf diese Entwicklungen in der EU könnte 
man sich auch in der Schweiz überlegen, ob die Einführung 
solcher Zusammenschlüsse von Steuerpflichtigen ein wirksa-
mes Mittel sein könnte, um die Taxe Occulte zu reduzieren.

3.3 Option für die Steuerpflicht. Im Bericht des Bundes-
rats über Verbesserungen der MWST (10 Jahre Mehrwert-
steuer) wurde die optionale Besteuerung der Finanzdienst-
leistungen für Firmenkunden als vernünftiger Ansatz be-
zeichnet, um die Schattensteuer zu reduzieren [33]. Das am 
1. Januar 2010 in Kraft getretene MWSTG enthält jedoch 
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eine solche Optionsmöglichkeit nicht. Der Botschaft zur 
Vereinfachung der Mehrwertsteuer vom 25. Juni 2008 kann 
man entnehmen, dass der Verzicht auf eine Option für Fi-
nanzumsätze darauf zurückzuführen ist, dass es in diesem 
Bereich keine zufriedenstellende Möglichkeit gibt, die 
Steuerbemessungsgrundlage zu eruieren. Darüber hinaus, 
selbst wenn man eine auf Kommissionsgeschäfte beschränkte 
Option zulassen würde, wären angesichts des hohen Anteils 
an Ausland- bzw. Firmenkundengeschäften keine oder bloss 
geringfügige Mehreinnahmen für die ESTV zu erwarten. 
Bedenkt man zudem allfällige Auswirkungen auf das Auf-
kommen aus der Umsatzabgabe, könnte die Einführung 
einer Optionsmöglichkeit zu einem erheblichen Steuerausfall 
führen [34].

Bereits mit dem Entscheid des Bundesrates, an Teil B der 
MWST-Revision festzuhalten, beschreitet dieser bei der Re-
form der MWST einen anderen Weg als die EU.

Innerhalb der EU können bereits heute gemäss Art. 137 
Mehrwertsteuersystemrichtlinie die Mitgliedstaaten ein 
Optionsrecht für Steuerpflichtige auf Finanzumsätze im 
jeweiligen lokalen Recht einführen. Bisher haben jedoch le-
diglich fünf Mitgliedstaaten [35] von dieser Möglichkeit Ge-
brauch gemacht. Die Option zur Besteuerung der Umsätze 
im Finanzbereich wurde auch im Rahmen des Vorschlages 
des Rates zur Änderung der Mehrwertsteuersystemricht-
linie wieder thematisiert [36]. Gemäss diesem Vorschlag sol-

len künftig sämtliche Mitgliedstaaten in ihren lokalen 
MWST-Gesetzen den Steuerpflichtigen die Möglichkeit einer 
Option zur Besteuerung ausgenommener Finanzumsätze 
gewähren. Dies soll dadurch sichergestellt werden, indem den 
Mitgliedstaaten kein Umsetzungswahlrecht mehr zusteht, 
sondern sie zwingend eine einsprechende Optionsmöglich-
keit in ihr nationales Recht zu implementieren haben.

Die hinter dem Willen, die Anwendung der Option im Fi-
nanzbereich zu erweitern, stehenden Gründe können aus 
dem begleitenden Dokument zum Vorschlag für eine Richt-
linie des Rates zur Änderung der Mehrwertsteuersystem-
richtlinie abgeleitet werden. Die EU-Kommission befasst 
sich in diesem Dokument mit Vor- und Nachteilen sowie 
allfälligen Gefahren einer freiwilligen Besteuerung von Fi-
nanzdienstleistungen an Firmenkunden und kommt zu 
dem Schluss, dass diese ein wirksames Instrument zur Be-
kämpfung der Taxe Occulte darstellt [37].

Diese Entwicklungen sollten in der Schweiz nicht unbeach-
tet bleiben. Sollte die EU tatsächlich die angestrebte Erwei-
terung der Optionsmöglichkeit umsetzen, sollte man sich 
auch in der Schweiz mit diesem Thema erneut auseinander-
setzen, um die Standortattraktivität nicht zu gefährden.

4. FAZIT

Die Zielsetzung des Bundesrats bei der Reform der MWST 
scheint klar. Auch inskünftig soll die Steuerausnahme im 

RÉSUMÉ

Taxe occulte dans le secteur financier – quelles solutions?
Les prestations bancaires sont explicitement exclues du 
champ de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par la loi. La raison 
principale de ce traitement spécial est à rechercher dans la 
difficulté à déterminer la base imposable à laquelle appliquer 
l’impôt. En effet, une bonne partie des services bancaires est 
rémunérée sur la marge qui peut être assez difficile à 
déterminer.

Le traitement en exclusion d’impôt est avant tout problé-
matique d’un point de vue fiscal, car il est apte à générer une 
taxe occulte, laquelle se répercute sur les phases successives 
de la chaine de création de la valeur ajoutée. Cet aspect se re-
flète en outre aussi au niveau économique en encourageant 
l’intégration verticale et en décourageant l’externalisation.

En examinant la situation en Europe, on s’aperçoit que, 
sans abandonner l’actuel système d’exclusion de l’impôt, il 
existe des mesures qui pourraient permettre au moins de 
réduire la taxe occulte grevant les services bancaires.

En premier lieu, il serait possible de travailler sur certains 
aspects liés à la détermination de la part d’impôt préalable 
déductible, en introduisant une exonération des prestations 
à l’étranger et en garantissant la neutralité des recettes qui 
ne constituent pas un chiffre d’affaires du point de vue de 
la TVA.

En second lieu, il convient de considérer toute une série de 
mesures qui touchent le traitement des prestations préalables 
et plus spécifiquement:

 l’introduction du principe de l’entité unique (single entity) 
entre le siège principal et les établissements/succursales; 

 l’atténuation de la définition de la négociation;  l’inclu-
sion des prestations préalables dans les prestations exclues 
du champ de l’impôt;  l’introduction du concept de grou-
pement de partage des coûts.

Il est enfin opportun de considérer la possibilité de permettre 
l’option (assujettissement volontaire) dans le secteur de la 
finance également.

Certaines de ces mesures de limitation et de réduction de 
la taxe occulte ont déjà été évaluées, avec des degrés d’appro-
fondissement différents, à l’occasion de la première partie de 
la réforme TVA, sans trouver une place dans le nouveau texte 
de loi. Il y a encore la possibilité et surtout la nécessité de les 
introduire dans le cadre de la partie B de la révision législa-
tive. Cette exigence est encore plus marquée si l’on consi-
dère l’évolution actuelle en Union européenne. EA/TP
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RIASSUNTO

Tassa occulta nel settorie bancario – quali soluzioni?
Le prestazioni in ambito bancario sono escluse dall’imposta 
per esplicita previsione legislativa. Il motivo principale di 
questo speciale trattamento imposta sul valore aggiunto (IVA) è 
da ricercare nella difficoltà esistente nel determinare la base 
imponibile a cui applicare l’imposta. Infatti, una buona parte 
dei servizi bancari è remunerata sul margine, la cui determi-
nazione può risultare assai complessa.

Il trattamento in esclusione d’imposta è innanzitutto pro-
blematico da un punto di vista fiscale, in quanto è passibile 
di generare una cosiddetta tassa occulta che si ripercuote sulle 
successive fasi della catena di creazione del valore aggiunto. 
Ciò si riflette anche a livello economico, incentivando l’inte-
grazione verticale e scoraggiando l’esternalizzazione.

Uno sguardo alla situazione europea mostra che, pur man-
tenendo l’attuale sistema di esclusione, vi sono delle possibili 
misure che, se adottate, permetterebbero di quanto meno 
ridurre la tassa occulta gravante sui servizi bancari.

Innanzitutto si potrebbe lavorare su aspetti legati alla de-
terminazione della quota di imposta precedente deducibile, 
introducendo un’esenzione delle prestazioni all’estero e ga-
rantendo la neutralità delle cosiddette non cifre d’affari.

In secondo luogo occorre considerare una serie di misure che 
interessano il trattamento delle prestazioni a monte e più 
specificatamente:

 l’introduzione del principio di «single entity» tra sede 
principale e stabilimento d’impresa/succursale;  la mitiga-
zione della nozione di mediazione;  l’estensione dell’esclu-
sione dall’imposta alle prestazione a monte;  l’introduzione 
del concetto di gruppo di condivisione dei costi.

Va infine valutata la possibilità di permettere l’opzione (as-
soggettamento facoltativo) anche nel settore dei servizi 
finanziari.

Sebbene alcune delle menzionate misure di limitazione e 
riduzione della tassa occulta siano state valutate, con diversi 
gradi di approfondimento, nell’ambito della prima parte della 
riforma legislativa IVA senza confluire nel nuovo testo di legge, 
vi è ancora la possibilità e l’esigenza di tematizzarle nella 
Parte B della revisione di legge. Tale necessità appare anche 
più marcata se si considera l’evoluzione in atto nell’Unione 
Europea. EA/TP

Finanzbereich Bestand haben. Die Folgen der sich daraus 
ergebenden Taxe Occulte sollten jedoch im Hinblick auf 
Teil B der Reform nicht unerörtert bleiben. Bereits das be-
stehende MWST-System bietet einige Möglichkeiten, um 
diese Schattensteuer zu reduzieren. Obwohl diese Ansätze 
nicht schon im ersten Teil der MWST-Revision berücksichtigt 

wurden, sollten sie im Rahmen des Teils B der Reform zumin-
dest erneut diskutiert werden. Jede finanzierbare Möglich-
keit, zukünftig lediglich die Besteuerung des privaten End-
konsums sicherzustellen und die Belastung der Steuerpflich-
tigen mit der Taxe Occulte zu reduzieren, ist ernsthaft in 
Erwägung zu ziehen. 
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